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► Nr.  VO/2021/09894
öffentlich

Lübeck, 12.03.2021
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Lübecker Altstadt: Feststellung des Jahresabschlusses 
2019
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

26.04.2021 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
18.05.2021 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
20.05.2021 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1) Der Jahresabschluss 2019 mit einem Jahresergebnis von -713,62 € wird gem. § 92
  Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 Stiftungsgesetz S-H zur Kenntnis genommen.

2) Dieser Jahresfehlbetrag wird auf das Wirtschaftsjahr 2020 vorgetragen.

3) Die aus den Jahren 2017 und 2018 bereits vorgetragenen Jahresfehlbeträge von 
    zusammen 942,82 € konnten in 2019 nicht ausgeglichen werden und werden daher auch 
    auf das Wirtschaftsjahr 2020 vorgetragen.

4) Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes (VO/2020/09513), der im Prüfungs-
ausschuss am 10.03.2021 abschließend beraten wurde wird zur Kenntnis 
genommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 – Stiftungsverwaltung zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

da nicht betroffen
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Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Das weitere Vortragen der aufgelaufenen Jahresfehlbeträge 2017-2019 ist notwendig, da 
keine verrechnungsfähigen Rücklagen mehr vorhanden sind.
Die Zukunft dieser Stiftung ist daher auf Prüfstand.

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2020/09513
öffentlich

Lübeck, 10.11.2020

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7103)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung Lü-
becker Altstadt zum 31. Dezember 2019 und des zugehörigen La-
geberichtes

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o.g. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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1 Prüfungsgegenstand und -auftrag 

Die Stiftung Lübecker Altstadt (im nachfolgenden Text Stiftung) ist eine gemeinnützige, 

rechtsfähige kommunale Stiftung des privaten Rechts. Sie wurde mit Urkunde vom 

13.12.1979 errichtet. In der Sitzung der Bürgerschaft am 24.04.1980 wurde beschlossen, die 

Verwaltung der Stiftung der Hansestadt Lübeck (HL) i. S. des § 17 Abs. 1 Stiftungsgesetzes 

(StiftG) zu übertragen. 

Gemäß § 17 Abs. 2 StiftG gelten für die Verwaltung der kommunalen Stiftungen die Vor-

schriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Es handelt sich um Treuhandvermö-

gen im Sinne von § 98 Gemeindeordnung (GO). Die Jahresabschlüsse unterliegen der Prü-

fung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2019 wurde 

vom Bereich Haushalt und Steuerung erstellt und am 09.09.2020 vom Bürgermeister der HL 

unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist gemäß § 95m Abs. 2 GO innerhalb von drei Monaten 

nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und gemäß § 44 Abs. 4 Gemeindehaus-

haltsverordnung–Doppik (GemHVO-Doppik) bis spätestens zum 1. Mai eines jeden Jahres 

der zuständigen Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vorzulegen. Der Jahresab-

schluss ist somit nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt und vorgelegt 

worden. Gegenüber den Vorjahren ist aber eine deutliche Verbesserung erfolgt. 

Die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Lageberichte erfolgt gemäß § 95n Abs. 1 GO 

durch das RPA. Nach Abschluss der Prüfung legt gemäß § 95n Abs. 3 GO der Bürgermeister 

den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des RPA der Gemeinde-

vertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 95n Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den Jahresab-

schluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 

und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-

mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 

ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist sowie  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 

Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 
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2 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 

der Stiftung Lübecker Altstadt zum 31.12.2019 

 

 

2 Prüfungsdurchführung 

Der Jahresabschluss der Stiftung zum 31.12.2019 wurde dem RPA am 29.09.2020 vorgelegt. 

3 Haushaltsplanung 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. 

Gemäß § 98 GO wurde der Haushaltsplan 2019 für die Stiftung aufgestellt und in der Sit-

zung der Bürgerschaft am 29.11.2018 beschlossen. Der Erlass einer Haushaltssatzung wird 

durch den Beschluss der Gemeindevertretung über den Haushaltsplan ersetzt. Die Einnah-

men und Ausgaben sind in den Haushaltsplänen wie folgt festgesetzt worden: 

Tabelle 1: Haushaltsplanung 

2019 

Plandaten 
Erträge / 

Einzahlungen 

Aufwendungen / 

Auszahlungen 

Ergebnis 

Ergebnisplan 1.200 EUR 2.000 EUR -800 EUR 

Finanzplan 1.200 EUR 700 EUR +500 EUR 

Sofern es im geprüften Haushaltsjahr zu nennenswerten Abweichungen gegenüber der 

Haushaltsplanung gekommen ist, wird im nachfolgenden Text bei den betroffenen Konten 

darauf eingegangen. 

4 Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss umfasst Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und La-

gebericht. 

4.1 Bilanz 

Zur Bilanz 2019 ergeben sich die nachfolgenden Feststellungen. 

4.1.1 Aktiva 

Die Vorjahreswerte wurden richtig übernommen. 

Anlagevermögen 

Die Stiftung verfügt über keine Vermögensgegenstände, Sach- oder Finanzanlagen. 
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Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen wurde im Abschluss 2019 mit 226.473 EUR (VJ 225.944 EUR) ausge-

wiesen. Es handelt sich dabei um die liquiden Mittel von 226.448 EUR sowie die als sonstige 

Vermögengegenstände ausgewiesenen Genossenschaftsanteile der Stiftung am Lübecker 

Bauverein in Höhe von 25 EUR. 

Die liquiden Mittel der Finanzrechnung stimmen mit dem Bilanzposten Liquide Mittel über-

ein. Die Werte konnten anhand von Kontoauszügen nachvollzogen werden. 

Liquide Mittel 
Jahresabschluss 

31.12.2018 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Bilanzposten 2.4 225.919 EUR 226.448 EUR 

Die Stiftung hatte 200.000 EUR beim genossenschaftlich organisierten Lübecker Bauverein 

angelegt. Die Spareinlage mit Festzinsvereinbarung hatte eine Laufzeit vom 27.05.2016 bis 

zum 26.05.2019 (Festzins 0,8 %). Vom 31.05.2019 bis zum 30.05.2025 wurden 220.000 EUR 

beim Lübecker Bauverein mit einem gestaffelten Zins angelegt (im 1. Jahr Festzins 0,3 %). 

Für das Sparguthaben gilt laut Sparurkunde eine dreimonatige Kündigungsfrist. 

Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) 

Aktive Rechnungs-abgrenzung 
Jahresabschluss 

31.12.2018 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Bilanzposten 3 19.364 EUR 18.121 EUR 

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Zuschuss zur Sanierung der Wandma-

lereien in der Katharinenkirche ausgewiesen. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr re-

sultiert aus der jährlichen Auflösung (1.243 EUR). Wie in den vorhergehenden Prüfungsbe-

richten über die Jahresabschlüsse der Stiftung beanstandet das RPA diese Position, da nur 

Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegen-

ständen als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren sind, nicht aber Sanierungskosten. 

Das RPA folgt den Ausführungen des Bereichs Haushalt und Steuerung in der Stellung-

nahme zum Vorjahresabschluss nicht und hält an seiner Beanstandung fest.1 

4.1.2 Passiva 

Auf der Passivseite wird u. a. das Eigenkapital der Stiftung dargestellt. Die Darstellung 

weicht von der vorgeschriebenen Mindestgliederung gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik 

ab. 

 

 

                                                 
1 Siehe VO/2020/08828 Stiftung Lübecker Altstadt: Feststellung der Jahresabschlüsse 2015 – 2018. 
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Tabelle 2: Bilanz / Eigenkapital 

Gliederung gem. § 48 Abs. 2 

GemHVO-Doppik 

Gliederung der 

Stiftungsbilanz 

Ergebnis 2018 

in EUR 

Ergebnis 2019 

in EUR 

1. Eigenkapital 1. Eigenkapital  

 1.01 Stiftungskapital 215.236 215.236 

 1.03 Zweckrücklage 166 166 

1.1 Allgemeine Rücklage - - - 

1.2 Sonderrücklage - - - 

1.3 Ergebnisrücklage 1.3 Ergebnisrücklage 30.848 30.848 

1.4 Vorgetragener 

Jahresfehlbetrag 

1.4 Vorgetragener 

Jahresfehlbetrag 

-528 -943 

1.5 Jahresüberschuss / 

Jahresfehlbetrag 

1.5 Jahresüberschuss / 

Jahresfehlbetrag 

-415 -714 

Stiftungskapital 

Das unter Posten 1.01 genannte Stiftungskapital hat keine Verlustausgleichs- oder Finan-

zierungsfunktion wie die Allgemeine Rücklage (eigentliches Eigenkapital i. S. der GemHVO-

Doppik), sondern ist in seinem Bestand zu erhalten. 

Aus der Stiftungssatzung aus dem Jahr 1979 ergab sich ein Stiftungskapital von 56.242 EUR 

(110.000 DM). Mit Beschluss vom 23.10.1987 hatte der Stiftungsrat das Stiftungskapital auf 

insgesamt 425.000 DM (217.299 EUR) aufgestockt. Im Lagebericht wird das Stiftungskapital 

mit 217.299 EUR angegeben. In den Abschlüssen bis 2017 wird das Stiftungskapital mit 

207.946 EUR seit 2018 nach einer Zustiftung von 7.290 EUR mit 215.236 EUR ausgewiesen 

und damit um 9.353 EUR unter dem zu erhaltenden Stiftungskapital. Die Verringerung des 

Stiftungskapitals resultiert aus einem Verlust durch Wertpapierverkäufe im Jahr 2009. 

Zweckrücklage 

Zweckrücklage 
Jahresabschluss 

31.12.2018 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Bilanzposten 1.03 166 EUR 166 EUR 

Die Zweckrücklage ist 2019 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Eine Zweckrücklage ist in 

der GemHVO-Doppik nicht vorgesehen. Das RPA empfiehlt alternativ den Ausweis als Teil 

der Ergebnisrücklage. 

Ergebnisrücklage 

Ergebnisrücklage 
Jahresabschluss 

31.12.2018 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Bilanzposten 1.3 30.848 EUR 30.848 EUR 
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Die Ergebnisrücklage ist unverändert. Im ersten doppischen Jahresabschluss für das Haus-

haltsjahr 2011 wurde eine Ergebnisrücklage von 30.848 EUR ausgewiesen. Hierbei handelte 

es sich laut Anhang um einen Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen in der Katharinenkir-

che, der im Rahmen einer Eröffnungsbilanzkorrektur nachaktiviert wurde. Diese Nachakti-

vierung ist vom RPA in den Vorjahresberichten beanstandet worden (siehe auch ARAP). 

Vorgetragener Jahresfehlbetrag 

Vorgetragener 

Jahresfehlbetrag 

Jahresabschluss 

31.12.2018 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Bilanzposten 1.4 -528 EUR -943 EUR 

Das RPA weist darauf hin, dass gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik Jahresfehlbeträge 

durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden sollen. Gemäß 

§ 95 Abs. 3 GO beschließt die Gemeindevertretung über den Jahresabschluss und über die 

Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages. 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

Jahresüberschuss / 

Jahresfehlbetrag 

Jahresabschluss  

31.12.2018 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Bilanzposten 1.5 -415 EUR -714 EUR 

Der in der Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag entspricht dem Resultat der Ergebnisrechnung. 

4.2 Ergebnisrechnung 

Die vorgelegte Ergebnisrechnung entspricht dem offiziellen Muster zu § 45 GemHVO-Dop-

pik. 

Tabelle 3: Ergebnisübersicht 

Ergebnis 2019 
Planung 

EUR 

Ergebnis 

EUR 

Planabweichung 

EUR 

Erträge 0,00 66,70 +66,70 

Finanzerträge 1.200,00 1.048,68 -151,32 

Summe Erträge 1.200,00 1.115,38 -84,62 

Aufwendungen 2.000,00 1.829,00 -171,00 

Zinsen u. Finanzaufw. 0,00 0,00 0,00 

Summe Aufwendungen 2.000,00 1.829,00 -171,00 

Ergebnis -800,00 -713,62 86,38 
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4.2.1 Erträge 

Die Stiftung verfügt über Finanzerträge: 

Zinserträge 
Jahresabschluss 

31.12.2018 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Konto 4618000 1.614 EUR 1.049 EUR 

Bei den Finanzerträgen handelte es sich um Zinsgutschriften, die anhand von Kontoauszü-

gen nachvollziehbar waren. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der neuen 

Festzinsvereinbarung im Jahr 2019 (von 0,8 % auf 0,3 % ab 31.05.2019).  

Darüber hinaus wurde eine Spende von 66,70 EUR eingenommen (Kto. 4148001). 

4.2.2 Aufwendungen 

Die Aufwendungen setzen sich aus Zuwendungen, sonstigen Aufwendungen und bilanziel-

len Abschreibungen zusammen. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte keine Förderung durch die 

Stiftung. 

Sonstige Aufwendungen 
Jahresabschluss 

31.12.2018 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Kontengruppe 54 786 EUR 586 EUR 

Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um der HL zu erstattende Serviceleistun-

gen, Beiträge für den kommunalen Schadensausgleich und Kontoführungsgebühren. 

Abschreibungen auf gel. 

Zuwendungen 

Jahresabschluss 

31.12.2018 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Konto 5741000 1.243 EUR 1.243 EUR 

Bei den bilanziellen Abschreibungen von 1.243 EUR handelt es sich um die Auflösung des 

ARAP gemäß § 40 Abs. 7 der GemHVO-Doppik für die Fördermaßnahme Katharinenkirche 

(4 % des Zuschusses p. a.). Zu diesem Vorgang gibt es unterschiedliche Auffassungen zwi-

schen den Bereichen Haushalt und Steuerung und dem RPA. Wie bereits bei den ARAP aus-

geführt, wird die Vorgehensweise entgegen den Ausführungen des Bereichs in der Stel-

lungnahme zum Vorjahresabschluss vom RPA beanstandet. 

4.3 Finanzrechnung 

Die vorgelegte Finanzrechnung entspricht dem offiziellen Muster zu § 46 GemHVO-Doppik. 
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4.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Bei den sonstigen privatrechtlichen Einzahlungen wurde 2018 eine Zustiftung gebucht. 

Sonst. privatr. Einz. 
Jahresabschluss 

31.12.2018 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Konto 6592000 7.290 EUR 0 EUR 

Anlässlich seiner Verabschiedung hat der vorherige Bürgermeister um Zustiftungen für die 

Stiftung gebeten. Die div. Einzahlungen ergaben 2018 einen Gesamtbetrag von 7.290 EUR. 

2019 sind keine weiteren Zustiftungen erfolgt. 

Im Haushaltjahr ist eine Spende von 66,70 EUR eingezahlt worden. 

Spenden für lfd. Zw.  
Jahresabschluss 

31.12.2018 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Konto 6148001 0 EUR 67 EUR 

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich vorrangig um 

Zinserträge. 

Zinseinzahlungen 
Jahresabschluss 

31.12.2018 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Konto 6618000 1.614 EUR 1.049 EUR 

Der Rückgang resultiert aus der neuen Festzinsvereinbarung im Jahr 2019 (vgl. Erträge). 

4.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Im Haushaltsjahr 2016 wurde der bislang letzte Zuschuss für dem Stiftungszweck entspre-

chende Sanierungen gewährt. 

Zuw. u. Zuschüsse 

für lfd. Zwecke 

Jahresabschluss 

31.12.2018 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Konto 7318000 0 EUR 0 EUR 

Die sonstigen Auszahlungen resultieren aus den Aufwendungen für Serviceleistungen, Ver-

sicherungsbeiträgen und Kontoführungsgebühren. 

Sonstige Auszahlungen 
Jahresabschluss 

31.12.2018 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Kontengruppe 74 786 EUR 586 EUR 
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Anhang

Das RPA weist an dieser Stelle darauf hin, dass das dort genannte Stiftungskapital und das
satzungsgemäß zl erhaltende Stiftungsvermögen nicht übereinstimmen. In der Stellung-
nahme zum Vorjahresbericht wurde ausgeführt, dass ein 2009 realisierter Verlust in Höhe
von 9.353 EUR mit dem Stiftungskapital verrechnet wurde. Im Anhang ist kein entspre-
chender Hinweis enthalten.

Lagebericht

Im Lagebericht ist eine Bewertung und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stiftung
vorzunehmen. Die Aussage im Lagebericht, dass dem stiftungsrechtlichen Grundsatz das
Vermögen zu erhalten, Rechnung getragen wird, trifft nur im Vergleich mit dem jeweiligen
Vorjahresstand zu. Ein Ausgleich der unter Anhang genannten Verrechnung eines Verlus-
tes mit dem Stiftungskapital ist nicht erfolgt.

Es wird richtig darauf hingewiesen, dass keine positiven Iahresergebnisse mehr erzielt und
somit der Stiftungszweck in Form von Gewährung von Zuwendungen nicht mehr erfüllt
werden kann.

7 Schlussbemerkung.

Ein Testat, wie es Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erstellen, ist vom RPA nicht zu ertei-
len. Es ist aber festzustellen, dass die im Vorjahresabschluss beanstandete Aktivierung von
gewährten Fördermitteln unverändert in den ARAP ausgewiesen ist.

Eine Stellungnahme des Bereichs Haushalt und Steuerung zu dem oben genannten Punkt
wurde bereits zu den Vorjahresberichten abgegeben. Da die unterschiedliche Auffassung
zum Thema Aktivierung von Fördermitteln unverändert Bestand hat, steht es dem betroffe-
nen Bereich frei, sich nochmals zu dem genannten Thegra zu äußern.

Lübeck, 28.10.2020
14.908.07.1 3-2019
Sürzbu

n V

Dieter Sünder

Anlage:

Iahresabschluss zum 31.12.2019 und der zugehörige Lagebericht

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
der Stiftung Lübecker Altstadt zum 31.12.2019
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